
Kalkulationsgrundlagen 
und Verdienstmöglichkeiten
Maike Klapdor zur Frage „Niederlassung oder Anstellung?“ (4)

Die berufsrechtlichen Rahmenbedingungen bieten eine Fülle von Möglich-
keiten der zahnärztlichen Berufsausübung. Und stellen damit viele junge
Zahnärzte und Zahnärztinnen vor eine grundsätzliche Entscheidung, die fun-
diert überlegt sein will. In einer kleinen Serie befassen wir uns mit den zwei
Kernfragen, die sich im Zuge der Entscheidungsfindung stellen: „Tauge ich eher
für die Selbstständigkeit oder ein Anstellungsverhältnis?“ und „Wie viel Geld
will ich verdienen?“ Im dritten Teil unserer Serie ging es um die üblichen Ge-
winngrößen niedergelassener Zahnärzte. In diesem vierten und letzten Fach-
beitrag geht es um das Einkommensspektrum angestellter Behandler.

Die seit rund drei Jahren formell mögli-
che Anstellung von Zahnärzten hat sich nach
unserer Beobachtung zu einem echten Er-
folgsmodell entwickelt. Gründe sind: 
• Eine stetig wachsende Zahl der Berufs-

träger scheut das wirtschaftliche Risiko
als Selbstständiger.

• Die Angestelltentätigkeit ist ideal für die be-
rufliche Orientierungsphase nach Abschluss
der Assistentenzeit sowie für Teilzeitarbeit.

• Die Hierarchie innerhalb der Zahnärzte-
ebene einer Praxis ist im Gegensatz zur
Berufsausübungsgemeinschaft eindeutig
geklärt.

• Betriebswirtschaftliche Vorteile der ge-
meinschaftlichen Berufsausübung können
ausgeschöpft werden, ohne dass Kapital ver-
schoben und über alle Aspekte einer for-
mellen Partnerschaft nachgedacht wer-
den muss.

• Einstieg in und Ausstieg aus der Zusam-
menarbeit lassen sich schlank regeln.

Die Verdienstmöglichkeiten als Ange-
stellter sind naturgemäß im Vergleich zu
einer eigenen Niederlassung deutlich ge-
ringer einzustufen, denn: Es wird kein un-
ternehmerisches Risiko übernommen, fer-
ner liegt die medizinische Verantwortung
in letzter Instanz natürlich beim Praxisin-
haber. 

Die Beratungspraxis zeigt allerdings, dass
die Vorstellungen zu einem „gerechten Ge-
halt“ bei den Beteiligten mitunter weit aus-
einanderklaffen. Zur Vereinbarung einer um-
satzabhängigen Vergütung (= kein Fixgehalt)

ist man sich in der Regel schnell einig.
Meinungsverschiedenheiten entstehen je-
doch häufig an den zugrunde liegenden Pro-
zentpunkten, also an der Frage: Welcher Teil vom
selbst erwirtschafteten Honorar fließt als Ge-
halt? 

Wir empfehlen als Faustregel, dass die
Personalkosten (= Summe aus Bruttogehalt
und Arbeitgeber-Sozialabgaben) über ein Ge-
samtjahr gesehen bei rund 30 Prozent der
vom Angestellten erwirtschafteten Ho-
norareinnahmen (= eigene Umsätze ohne
Labor) liegen sollten. Diese Aussage gilt mit
folgendem Zusatz: Es kann betriebswirt-
schaftlich vertretbar sein, Zusatzvergütun-
gen zu vereinbaren – dazu folgen Erläute-
rungen im weiteren Text. 

Also zunächst der „Normalfall“: Unsere
Empfehlung entspricht einer Umsatzbeteili-
gung von 25 Prozent; woraus sich unter Berück-
sichtigung der Arbeitgeber-Sozialabgaben
dann rund 30 Prozent (Anteil der Personal-
kosten für den Angestellten am erwirtschaf-
teten Honorarumsatz) errechnen. 

Konkretes Beispiel: Bei 120.000 Euro Ho-
norarumsatz pro Jahr kann demnach ein Brut-
togehalt von 30.000 Euro pro Jahr, also 2.500 Eu-
ro pro Monat an den angestellten Behandler
gezahlt werden. Unter Berücksichtigung der
Sozialabgaben entsteht daraus ein Personal-
aufwand von 3.000 Euro pro Monat = 36.000
Euro pro Jahr (das entspricht 30 Prozent von
120.000 Euro). 

Dieser Wert mag zunächst gering er-
scheinen. Folgt aber sehr schlüssig dem Blick
auf die Kostenpositionen, die mit Einstel-

lung eines weiteren Behandlers zusätzlich
in der Praxis entstehen. Zu nennen sind ins-
besondere
• Personalkosten für zusätzliche Assistenz-

kräfte und Verwaltung (Terminvergabe,
Abrechnung, Patientenführung, Kosten-
gespräche),

• Bereitstellung der Raumressource (was
übrigens nicht selten zulasten der Pro-
duktivität der Praxisinhaber stattfindet)
inklusive Gerätschaften und Finanzie-
rungskosten, 

• Verbrauchsmaterial,
• Verwaltungskosten, die sich durch die zu-

sätzlichen Umsätze erhöhen (Abrech-
nungsgesellschaft, Telefon, Büromaterial,
Steuerberatung).
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Frohe Botschaft: Es geht auch mehr. Eine
Steigerung ihrer Verdienstmöglichkeiten kön-
nen angestellte Behandler dadurch errei-
chen, dass sie bewusst den wirtschaftlichen Ge-
samterfolg der Praxis mitgestalten. Dies
findet idealerweise im Rahmen eines von der
Chefetage durchdachten und vom gesamten
Praxisteam gelebten Praxiskonzepts statt,
welches zum Beispiel folgende Komponen-
ten beinhaltet:  
• Verfolgung eines prophylaxeorientierten Be-

handlungsansatzes, 
• klare einheitliche Praxissprache und The-

rapiekonzeption mit angemessenem Fo-
kus auf Selbstzahler- und Zuzahlerleis-
tungen,

• lebhafte praxisinterne Patientenzuweisung
an spezialisierte Kollegen, die hohe Stunden-
sätze erwirtschaften (Implantologie, Kie-
ferorthopädie etc.),

• Aufbau eigener fachlicher Spezialisierun-
gen, die das Behandlungsspektrum der
Praxis sinnvoll abrunden (zum Beispiel PAR,
Endo, Kinderzahnheilkunde etc.), 

• Einführung eines Schichtsystems zur op-
timalen Ressourcennutzung und zur He-

bung der Dienstleistungsstandards der
Praxis.

Grundsätzlich sollte die Einstellung eines
Zahnarztes oder einer Zahnärztin begleitet sein
von einem Maßnahmenpaket, das der schlich-
ten Frage folgt: Wie erreichen wir möglichst
schnell die Vollauslastung? Denn: Je höher die
Umsätze des neuen Kollegen sind, desto
mehr ist auch zu verteilen. Erfahrungsgemäß
geben auch erweiterte Praxisstrukturen
(Stichworte Terminmanagement, langfristi-
ge Behandlungsplanung, durchdachtes Re-
call, Behandlungsvorbereitung, Patienten-
bindung, klare Zuständigkeiten etc.) dieser
Zielformulierung ein wirksames Korsett.

So kann es dem oder der Angestellten auch
auf Dauer gelingen, einen Honorarumsatz
von zum Beispiel 250.000 Euro pro Jahr zu
erreichen. Und da die Praxiskosten glückli-
cherweise nicht linear steigen und bei höhe-
ren Gehältern zusätzlich die Beitragsbe-
messungsgrenzen greifen, bieten diese
Honorarregionen attraktive Gestaltungs-
spielräume. Zum Beispiel könnte vereinbart
werden: bis 150.000 Euro = 25 Prozent (sie-

he oben),  bis 200.000 Euro = 30 Prozent, al-
les darüber: 40 Prozent. Daraus ergibt sich bei
250.000 Euro Honorar für den angestellten
Zahnarzt ein Jahresbruttogehalt von 72.500
Euro.

Das ist im Vergleich zu den Durch-
schnittseinkommen selbstständiger Praxis-
inhaber (laut soeben erschienenem Jahr-
buch 2009 liegt der Median bei 105.100 Euro)
absolut attraktiv. Und gleichzeitig verbleibt
eine angemessene Gewinnsteigerung in der
Praxis. Diese Prozent-Staffelungen dienen
als Anhaltspunkte. Um Gehaltsverhandlun-
gen auf ein solides Fundament zu stellen,
empfiehlt sich auf jeden Fall eine präzise
Kalkulation mit den konkreten Zahlen der
Arbeitgeberpraxis. 

Kurzum: Natürlich liegen Angestellten-
gehälter nennenswert unter den Gewinnen
risikobereiter selbstständiger Zahnärzte, bie-
ten aber attraktive Möglichkeiten für alle Be-
teiligten, wenn das Ziel der Vollauslastung
gemeinsam kraftvoll verfolgt wird.

Maike Klapdor, 
Münster ■

Ausgabe 27/10Assistenten16 Die ZahnarztWoche

Quelle: DZW Die ZahnarztWoche · Ausgabe 27/10 vom 07.07.2010

Klapdor_DZW 27-10_15  09.08.2010  9:59 Uhr  Seite 16


